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Gesetz zur 
Verwirklichung 

der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern im

öffentlichen Dienst des Landes 
Baden-Württemberg und zur 

Änderung anderer Gesetze

Der Landtag hat am 5. Oktober 2005 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zur Verwirklichung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern im 

öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg 
(Chancengleichheitsgesetz – ChancenG)
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1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Gesetzesziel

In Erfüllung des Verfassungsauftrags nach Artikel 3
Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) wird die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern in den Behörden des Landes und den sonstigen
in diesem Gesetz genannten Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts nach Maßgabe
dieses Gesetzes gefördert. Ziel des Gesetzes ist die be-
rufliche Förderung von Frauen unter Wahrung des Vor-
rangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
(Artikel 33 Abs. 2 GG), insbesondere die Verbesserung
der Zugangs- und Aufstiegschancen für Frauen, eine
deutliche Erhöhung des Anteils der Frauen in Bereichen,
in denen sie geringer repräsentiert sind als Männer,
sowie die Beseitigung bestehender Benachteiligungen.
Weiteres Ziel ist es, auf eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf für Frauen und Männer hinzuwirken.

§ 2

Besondere Verantwortung

Alle Beschäftigten, insbesondere diejenigen mit Vorge-
setzten- und Leitungsaufgaben, fördern die tatsächliche
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und berücksichtigen Chancengleichheit als
durchgängiges Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen
der Dienststelle. 

§ 3

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1. die Behörden des Landes, 

2. die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, die der alleinigen Aufsicht des Lan-
des unterstehen, mit Ausnahme der außeruniversitären
wissenschaftlichen Einrichtungen, der kommunalen
Stiftungen, der sozialkaritativen Stiftungen, der Lan-
desbank Baden-Württemberg, der Landeskreditbank,
der Sparkassen sowie ihrer Verbände und Verbundun-
ternehmen, des Badischen Gemeinde-Versicherungs-
Verbands, der Selbstverwaltungskörperschaften der
Wirtschaft und der freien Berufe, der Sozialversiche-
rungsträger sowie der Landesverbände der Betriebs-
krankenkassen und Innungskrankenkassen, des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenversicherung, der Kas-
senärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württem-
berg,

3. die Hochschulen und Berufsakademien, soweit nicht
das Landeshochschulgesetz für wissenschaftlich Be-
schäftigte an Hochschulen, für wissenschaftliches und
künstlerisches Personal an Hochschulen sowie für die
Mitglieder des Lehrkörpers der Berufsakademien Re-
gelungen enthält, 

4. die Gerichte des Landes, 

5. den Südwestrundfunk dem Sinne nach.

(2) Auf die Gemeinden, die Landkreise, die Zweckver-
bände, die Gemeindeverwaltungsverbände, den Kommu-
nalverband für Jugend und Soziales, die Gemeindeprü-
fungsanstalt, die Datenzentrale, den Kommunalen Ver-
sorgungsverband, die Nachbarschaftsverbände, die Re-
gionalverbände und den Verband Region Stuttgart fin-
den ausschließlich §§ 23 und 24 Anwendung. § 16 Abs. 3
bleibt unberührt.

(3) Bei der Umwandlung einer in landeseigener Verwal-
tung geführten Einrichtung oder einer vom Geltungsbe-
reich des Gesetzes erfassten juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts in eine private Rechtsform ist auf die
Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes hinzuwirken.

§ 4

Begriffsbestimmungen

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Angestell-
te, Arbeiterinnen und Arbeiter, Beamtinnen und Beamte
sowie Auszubildende, ferner Richterinnen und Richter. 

(2) Familienpflichten im Sinne dieses Gesetzes bestehen,
wenn eine beschäftigte Person mindestens ein Kind unter
18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten pflege-
bedürftigen Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt.

(3) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die ein-
zelnen Behörden, Verwaltungsstellen der in § 3 genann-
ten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie die
Gerichte, die Hochschulen und die Schulen.

(4) Beförderung im Sinne dieses Gesetzes ist auch die
Verleihung eines anderen Amtes mit höherem End-
grundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung, die
Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem End-
grundgehalt und anderer Amtsbezeichnung unter gleich-
zeitigem Wechsel der Laufbahngruppe, die Verleihung
eines Richteramtes mit höherem Endgrundgehalt und die
Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit sowie
die Gewährung einer Amtszulage. 

(5) Eine geringere Repräsentanz von Frauen im Sinne
dieses Gesetzes ist gegeben, wenn innerhalb des Gel-
tungsbereichs eines Chancengleichheitsplans in einer
Lohn-, Vergütungs- oder Besoldungsgruppe oder in Po-
sitionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben weni-
ger Frauen als Männer beschäftigt sind. Innerhalb dieser
Bereiche soll auf Antrag der Beauftragten für Chancen-
gleichheit eine weitere Differenzierung nach Laufbahnen
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oder Beschäftigungsbereichen vorgenommen werden,
wenn die Repräsentanz von Frauen in verschiedenen
Laufbahnen oder Beschäftigungsbereichen innerhalb 
einer Lohn-, Vergütungs- oder Besoldungsgruppe er-
heblich voneinander abweicht. 

(6) Frühzeitige Beteiligung im Sinne dieses Gesetzes be-
deutet, dass die Beauftragte für Chancengleichheit an der
Entscheidungsfindung gestaltend mitwirken und Ein-
fluss nehmen kann. Die Beteiligung der Beauftragten für
Chancengleichheit soll vor Beteiligung der Personalver-
tretung erfolgen.

2. Abschnitt

Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Chancengleichheit

§ 5

Erstellung des Chancengleichheitsplans

(1) Jede personalverwaltende Dienststelle, deren Per-
sonalverwaltungsbefugnis 50 und mehr Beschäftigte um-
fasst, erstellt mindestens einen Chancengleichheitsplan.
Für die Ministerien ist jeweils ein gesonderter Chancen-
gleichheitsplan zu erstellen. 

(2) Ist die personalverwaltende Dienststelle, deren Per-
sonalverwaltungsbefugnis Beschäftigte einer nachgeord-
neten Dienststelle umfasst, an der Personalplanung und
der Personalauswahl der nachgeordneten Dienststelle
nicht unmittelbar beteiligt, kann sie von der Erstellung
eines Chancengleichheitsplans absehen. Diese Beschäf-
tigten sind in den Chancengleichheitsplan der nachge-
ordneten Dienststelle aufzunehmen und bei der Berech-
nung nach Absatz 1 Satz 1 zu berücksichtigen. 

(3) In besonders gelagerten Einzelfällen kann mit Ge-
nehmigung des jeweiligen Fachministeriums und des für
Frauenfragen zuständigen Ministeriums von der Erstel-
lung eines Chancengleichheitsplans abgesehen werden.

(4) Der Chancengleichheitsplan ist für die Dauer von
fünf Jahren zu erstellen und soll bei erheblichen struktu-
rellen Änderungen angepasst werden. Bei der Erstellung
des Chancengleichheitsplans und seiner Anpassung ist
die Beauftragte für Chancengleichheit mit dem Ziel einer
einvernehmlichen Regelung frühzeitig zu beteiligen.

(5) Die Chancengleichheitspläne und ihre Anpassung
sind der Dienstaufsichtsbehörde, die ihre Beauftragte für
Chancengleichheit beteiligt, vorzulegen. Chancengleich-
heitspläne der übrigen, der alleinigen Aufsicht des Lan-
des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts sind der Dienststelle, die
die Rechtsaufsicht ausübt, vorzulegen. 

(6) Der Chancengleichheitsplan ist in den vom Geltungs-
bereich des Chancengleichheitsplans erfassten Dienst-

stellen an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen, aus-
zuhängen oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt zu
machen.

(7) Zusammen mit dem Chancengleichheitsplan ist alle
fünf Jahre eine Übersicht über die Beschäftigtenstruktur
der einzelnen Dienststellen zu erstellen und in der jeweili-
gen Dienststelle in geeigneter Weise bekannt zu machen.

§ 6

Inhalt des Chancengleichheitsplans

(1) Der Chancengleichheitsplan hat eine Bestandsauf-
nahme und beschreibende Auswertung der Beschäftig-
tenstruktur seines jeweiligen Geltungsbereiches zu ent-
halten. Im Chancengleichheitsplan ist darzustellen, in
welchen Bereichen die Frauen unterrepräsentiert sind.
Hierfür sind alle fünf Jahre folgende Daten jeweils ge-
trennt nach Geschlecht zu erheben und auszuwerten:

– die Zahl der Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und
Teilzeittätigkeit, Besoldungs-, Vergütungs- und Lohn-
gruppen, Laufbahnen und Berufsgruppen,

– die Zahl der Beurlaubten und Beschäftigten in Positio-
nen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben sowie

– die Zahl der Auszubildenden, gegliedert nach Lauf-
bahnen und Ausbildungsberuf. 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres.

(2) Der Chancengleichheitsplan hat die Zielvorgabe zu
enthalten, mindestens die Hälfte der durch Einstellung
zu besetzenden Stellen in Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, zur Besetzung durch Frauen vor-
zusehen. Sind in Bereichen geringerer Repräsentanz von
Frauen voraussichtlich nicht genügend Frauen mit der
notwendigen Qualifikation zu gewinnen, können ent-
sprechend weniger Stellen zur Besetzung mit Frauen
vorgesehen werden. Dies ist im Chancengleichheitsplan
darzulegen. Bei Beförderungen und der Übertragung
höherwertiger Tätigkeiten ist der Anteil der Frauen in
Bereichen, in denen sie in geringerer Zahl beschäftigt
sind als Männer, deutlich zu erhöhen. Der Vorrang von
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ist zu be-
achten. 

(3) Im Chancengleichheitsplan ist festzulegen, mit wel-
chen personellen, organisatorischen, fortbildenden und
qualifizierenden Maßnahmen die geringere Repräsen-
tanz von Frauen abgebaut werden soll. 

§ 7

Erfüllung des Chancengleichheitsplans

(1) Nach drei Jahren und im nächsten Chancengleich-
heitsplan stellt jede Dienststelle, die den Chancengleich-
heitsplan erstellt, den Stand der Erfüllung der im Chan-
cengleichheitsplan festgelegten Zielvorgaben fest. Die
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jeweils zuständige Beauftragte für Chancengleichheit ist
frühzeitig zu beteiligen. Werden die Zielvorgaben des
Chancengleichheitsplans nicht erreicht, sind die Gründe
darzulegen. Hierfür sind folgende Daten jeweils getrennt
nach Geschlecht zu erheben und auszuwerten: die Zahl
der Einstellungen in Bereichen geringerer Repräsentanz
von Frauen, die Zahl der Bewerbungen auf und die Be-
setzung von Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungs-
aufgaben sowie die Zahl der Teilnehmenden an Qualifi-
zierungsmaßnahmen, die zur Übernahme höherwertiger
Tätigkeiten vorbereiten. Stichtag ist der 30. Juni des Be-
richtsjahres.

(2) Der Zwischenbericht ist der Dienstaufsichtsbehörde,
die ihre Beauftragte für Chancengleichheit beteiligt, vor-
zulegen. Bei den der alleinigen Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts berichtet die Dienststelle der
Rechtsaufsichtsbehörde, die ihre Beauftragte für Chan-
cengleichheit beteiligt. 

(3) Auf die Erfüllung des Chancengleichheitsplans ach-
tet die jeweils aufsichtführende Behörde, die ihre Beauf-
tragte für Chancengleichheit beteiligt. Soweit Verstöße
festgestellt werden und sie nicht im Rahmen der im Ge-
setz gegebenen Möglichkeiten behoben werden können,
sind diese in den Bericht nach § 25 aufzunehmen. 

(4) Bei erheblichen Abweichungen von den Zielvorga-
ben des Chancengleichheitsplans kann sich die Dienst-
aufsichtsbehörde unter frühzeitiger Beteiligung ihrer Be-
auftragten für Chancengleichheit die Zustimmung bei
jeder weiteren Einstellung oder Beförderung in einem
Bereich, in dem Frauen geringer repräsentiert sind, vor-
behalten.

§ 8

Stellenausschreibung

(1) Stellen sind, soweit Frauen in einzelnen Bereichen
geringer repräsentiert sind, grundsätzlich in der Dienst-
stelle sowie öffentlich auszuschreiben. Die Stellenaus-
schreibung ist so abzufassen, dass Frauen ausdrücklich
zur Bewerbung aufgefordert werden. 

(2) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen, ist in der Ausschreibung darauf hinzuweisen,
dass Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar sind. Dies gilt
auch für Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufga-
ben.

(3) Bei Ausnahmen von den Grundsätzen nach Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 ist die Beauftragte für Chancen-
gleichheit frühzeitig zu beteiligen. 

(4) § 11 Abs. 3 bis 5 des Landesbeamtengesetzes bleibt
unberührt.

§ 9

Vorstellungsgespräche, 
sonstige Personalauswahlgespräche

(1) In Bereichen, in denen Frauen geringer repräsentiert
sind, sollen soweit möglich mindestens ebenso viele
Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen werden, soweit sie die von
der personalverwaltenden Dienststelle vorgesehenen Vo-
raussetzungen für die Besetzung der Personalstelle oder
des zu vergebenden Amtes erfüllen. 

(2) Fragen nach der Familienplanung und danach, wie
die Betreuung von Kindern neben der Berufstätigkeit ge-
währleistet werden kann, sind unzulässig.

(3) Bei der Stellenbesetzung in Bereichen geringerer Re-
präsentanz von Frauen kann die Beauftragte für Chan-
cengleichheit an den Vorstellungs- und sonstigen Per-
sonalauswahlgesprächen teilnehmen, soweit nicht nur
Frauen oder nur Männer die vorgesehenen Vorausset-
zungen für die Besetzung der Personalstelle oder des zu
vergebenden Amtes erfüllen.

§10

Einstellung, beruflicher Aufstieg

(1) Soweit Frauen in einzelnen Bereichen geringer reprä-
sentiert sind, hat die Dienststelle unter Wahrung des
Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung (Artikel 33 Abs. 2 GG) nach Maßgabe der Zielvor-
gaben des Chancengleichheitsplans und entsprechender
Personalplanung bei der Besetzung von Stellen, auch mit
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben sowie von Stellen
für die Berufsausbildung und bei der Beförderung, deren
Anteil deutlich zu erhöhen. 

(2) Bei der Beurteilung der Eignung sind die in der Fa-
milienarbeit und in ehrenamtlicher Tätigkeit erworbenen
überfachlichen Kompetenzen einzubeziehen, soweit sie
für die vorgesehene Tätigkeit von Bedeutung sind und in
das Bewerbungsverfahren eingebracht werden. 

(3) Bei der Auswahlentscheidung sind Dienstalter, Le-
bensalter und der Zeitpunkt der letzten Beförderung nur
zu berücksichtigen, soweit sie für die Beurteilung der
Eignung, Leistung und Befähigung von Bedeutung sind.
Bei Vorliegen gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung von Frauen und Männern dürfen geringe-
re aktive Dienst- oder Beschäftigungszeiten, Reduzie-
rungen der Arbeitszeit oder Verzögerungen beim Ab-
schluss einzelner Ausbildungsgänge auf Grund der Be-
treuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehöri-
gen nicht berücksichtigt werden.

(4) Die Dienststelle hat die Beauftragte für Chancen-
gleichheit an der Entscheidung über jede Einstellung und
Beförderung in Bereichen, in denen Frauen geringer re-
präsentiert sind, frühzeitig zu beteiligen. Ihr sind die ent-
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scheidungsrelevanten Daten mitzuteilen und die erfor-
derlichen Bewerbungsunterlagen frühzeitig zur Einsicht
vorzulegen. Hiervon erfasst sind auch die Bewerbungs-
unterlagen männlicher Mitbewerber auf Stellen in Be-
reichen geringerer Repräsentanz von Frauen, die die vor-
gesehenen Voraussetzungen für die Besetzung der Per-
sonalstelle oder des zu vergebenden Amtes erfüllen. Per-
sonalakten darf die Beauftragte für Chancengleichheit
nur mit Zustimmung der Betroffenen einsehen.

§ 11

Fort- und Weiterbildung

(1) Die berufliche Fort- und Weiterbildung weiblicher
Beschäftigter wird gefördert. Insbesondere sollen dazu
Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden, die eine
Weiterqualifikation ermöglichen oder auf die Über-
nahme von Tätigkeiten in Bereichen geringerer Reprä-
sentanz von Frauen vorbereiten. Bei der Planung und
Gestaltung der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist
der Beauftragten für Chancengleichheit Gelegenheit zur
Beteiligung zu geben.

(2) Bei innerbehördlichen Dienstbesprechungen und bei
geeigneten Veranstaltungen der beruflichen Fortbildung,
insbesondere auch bei Fortbildungsmaßnahmen für
Führungskräfte sind Themen zur Chancengleichheit von
Frauen und Männern vorzusehen. 

(3) Bei allen beruflichen Fortbildungsmaßnahmen sollen
Frauen entsprechend ihrem Anteil an der Zielgruppe der
Fortbildungsmaßnahme berücksichtigt werden. Frauen
sollen verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für
Fortbildungsveranstaltungen eingesetzt werden. Der Be-
auftragten für Chancengleichheit ist bei der Auswahl der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungsmaß-
nahmen, die eine Weiterqualifikation ermöglichen oder
auf die Übernahme von Tätigkeiten in Bereichen gerin-
gerer Repräsentanz von Frauen vorbereiten, Gelegenheit
zur Beteiligung zu geben. 

(4) Bei der Ausgestaltung und Durchführung von beruf-
lichen Fort- und sonstigen Weiterbildungsveranstaltun-
gen soll auch darauf geachtet werden, dass den Beschäf-
tigten mit zu betreuenden Kindern oder pflegebedürfti-
gen Angehörigen eine Teilnahme möglich ist. Möglich-
keiten der Kinderbetreuung sollen im Bedarfsfall ange-
boten werden. 

§ 12

Gremien

(1) Gremien, für die dem Land ein Berufungsrecht zu-
steht, sollen zu gleichen Anteilen mit Frauen und Män-
nern besetzt werden. Wird ein Gremium gebildet oder
wiederbesetzt auf Benennung oder Vorschlag einer Stel-
le, die nicht zur unmittelbaren Landesverwaltung gehört,
ist auf eine Besetzung des Gremiums mit Frauen und

Männern zu gleichen Anteilen hinzuwirken. Steht dem
Land für ein Gremium ein Entsende- oder Vorschlags-
recht zu, sollen Frauen und Männer gleichermaßen
berücksichtigt werden. Besteht das Entsende- oder Vor-
schlagsrecht nur für eine Person, sollen Frauen oder
Männer alternierend berücksichtigt werden. Bei der Gre-
mienbesetzung ist die Beauftragte für Chancengleichheit
in den einzelnen Dienststellen frühzeitig zu beteiligen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Mitgliedschaft in Gre-
mien durch eine auf einer Rechtsnorm oder Satzung be-
ruhenden Wahl begründet wird.

3. Abschnitt

Arbeitszeit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie

§ 13

Familiengerechte Arbeitszeit

Die Dienststellen können auf Antrag über die gleitende
Arbeitszeit hinaus eine familiengerechte Gestaltung der
täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit einräumen,
wenn dies nachweislich zur Betreuung von mindestens
einem Kind unter 18 Jahren oder einer nach ärztlichem
Zeugnis pflegebedürftigen angehörigen Person erforder-
lich ist und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Ist
beabsichtigt, dem Antrag einer oder eines Beschäftigten
nicht zu entsprechen, ist die Beauftragte für Chancen-
gleichheit zu beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist
von der Dienststelle schriftlich zu begründen. 

§ 14

Teilzeit, Telearbeit

(1) Die Dienststelle hat unter Einbeziehung der Beauf-
tragten für Chancengleichheit für die Beschäftigten in
allen Bereichen, auch bei Stellen mit Vorgesetzten- und
Leitungsaufgaben, ein ausreichendes Angebot an Teil-
zeitarbeitsplätzen zu schaffen, soweit zwingende dienst-
liche Belange nicht entgegenstehen. Die Wahrnehmung
von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben steht der Redu-
zierung der Arbeitszeit grundsätzlich nicht entgegen. 

(2) Telearbeitsplätze sollen bevorzugt durch Beschäftig-
te mit Familienpflichten im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten besetzt werden. 

(3) Teilzeitbeschäftigung und Telearbeit dürfen sich
nicht nachteilig auf den beruflichen Werdegang, insbe-
sondere auf die dienstliche Beurteilung auswirken. Teil-
zeitbeschäftigten sind die gleichen beruflichen Auf-
stiegsmöglichkeiten und Fortbildungschancen einzuräu-
men wie Vollzeitbeschäftigten. Entsprechendes gilt für
Beschäftigte an Telearbeitsplätzen. Auch darf Teilzeit
oder Telearbeit nicht dazu führen, dass den Beschäftig-
ten geringerwertige Aufgaben übertragen werden.
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(4) Die Dienststellen sind verpflichtet, Beschäftigte, die
eine Reduzierung der Arbeitszeit beantragen, ausdrück-
lich auf die allgemeinen beamten- und versorgungsrecht-
lichen, sozialversicherungs-, arbeits- und tarifrechtlichen
Folgen hinzuweisen. 

(5) Beabsichtigt die Dienststelle, dem Antrag einer oder
eines Beschäftigten mit Familienpflichten auf Teilzeitbe-
schäftigung oder Teilnahme an der Telearbeit nicht zu
entsprechen, ist die Beauftragte für Chancengleichheit
zu beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist von der
Dienststelle schriftlich zu begründen.

§ 15

Beurlaubung, beruflicher Wiedereinstieg

(1) Die Dienststelle hat insbesondere den aus familiären
Gründen Beurlaubten durch geeignete Maßnahmen die
Verbindung zum Beruf und den beruflichen Wiederein-
stieg zu erleichtern. 

(2) Beurlaubten soll in geeigneten Fällen Gelegenheit
gegeben werden, Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen
wahrzunehmen.

(3) Beurlaubte sind auf Verlangen über Fortbildungs-
maßnahmen zu unterrichten. Eine Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen soll ihnen im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Plätze und der allgemeinen Grund-
sätze über die Auswahl der dafür in Frage kommenden
Beschäftigten ermöglicht werden. Ihnen sind auf Verlan-
gen Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die den beruf-
lichen Wiedereinstieg erleichtern. § 11 Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

(4) Mit den Beurlaubten sind auf Antrag Beratungsge-
spräche zu führen, in denen sie über Einsatzmöglichkei-
ten während und nach der Beurlaubung informiert wer-
den.

(5) § 14 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

4. Abschnitt

Beauftragte für Chancengleichheit

§ 16

Bestellung

(1) In jeder Dienststelle mit 50 und mehr Beschäftigten
und in jeder personalverwaltenden Dienststelle, deren
Personalverwaltungsbefugnis 50 und mehr Beschäftigte
umfasst, ist eine Beauftragte für Chancengleichheit und
ihre Stellvertreterin nach vorheriger Wahl zu bestellen.
Die regelmäßige Amtszeit beträgt vier Jahre. In allen an-
deren Dienststellen ist eine Ansprechpartnerin für die
weiblichen Beschäftigten und die zuständige Beauftragte
für Chancengleichheit zu bestellen. Eine Ansprechpart-

nerin kann auch für einen Teil einer Dienststelle bestellt
werden, der räumlich von dem Hauptsitz der Dienststelle
entfernt seinen Sitz hat.

(2) Zuständig für eine Dienststelle nach Absatz 1 Satz 3
ist die Beauftragte für Chancengleichheit der nächst-
höheren Dienststelle.

(3) Für Maßnahmen der unteren Schulaufsichtsbehörde,
die den Bereich der Lehrkräfte der Grund-, Haupt-, Real-
und Sonderschulen betreffen, ist aus dem Kreis der Lehr-
kräfte, soweit vom Kultusministerium nicht anders gere-
gelt nach vorheriger Ausschreibung, eine Beauftragte für
Chancengleichheit zu bestellen. Das Kultusministerium
gewährt eine Entlastung von ihren anderweitigen dienst-
lichen Verpflichtungen.

(4) In jedem Regierungspräsidium ist zusätzlich zur Be-
auftragten für Chancengleichheit jeweils eine fachliche
Beraterin aus den Bereichen Polizei und Schule zu be-
stellen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die fachliche
Beraterin nimmt in Abstimmung mit der Beauftragten
für Chancengleichheit deren Aufgaben und Rechte wahr,
soweit Maßnahmen der Dienststelle ausschließlich den
nachgeordneten Polizeibereich oder die Schulen betref-
fen.

§ 17

Verfahren zur Bestellung

(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Beschäftigten
der Dienststelle. Nicht wahlberechtigt sind die unter
Wegfall der Bezüge beurlaubten Bediensteten. Wer zu
einer anderen Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr
wahlberechtigt und verliert das Wahlrecht bei der ande-
ren Dienststelle. Satz 3 gilt nicht bei Abordnungen zur
Teilnahme an Lehrgängen.

(2) Wählbar für das Amt der Beauftragten für Chancen-
gleichheit und der Stellvertreterin sind die weiblichen
Beschäftigten der Dienststelle. Absatz 1 Sätze 2 und 3
gilt entsprechend.

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stell-
vertreterin werden in einem Wahlverfahren in getrennten
Wahlgängen nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl
gewählt. Die Wahl hat den Grundsätzen der allgemeinen,
unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl zu
entsprechen. Das Verfahren für die Durchführung der
Wahl wird durch Rechtsverordnung der Landesregierung
geregelt.

(4) Findet sich nur eine zur Ausübung des Amtes bereite
Beschäftigte, kann die Dienststelle von der weiteren
Durchführung des Wahlverfahrens absehen und diese
zur Beauftragten für Chancengleichheit bestellen. Findet
sich aus dem Kreis der weiblichen Beschäftigten keine
zur Ausübung des Amtes bereite Person, kann die
Dienststelle auch einen zur Ausübung bereiten männ-
lichen Beschäftigten zum Beauftragten für Chancen-
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gleichheit bestellen. Anderenfalls hat die Dienststelle
das Wahlverfahren nach sechs Monaten zu wiederholen.
Gleiches gilt für die Stellvertretung.

(5) Die Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit
und ihrer Stellvertreterin kann beim Verwaltungsgericht
angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschrif-
ten über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahl-
verfahren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht
erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahl-
ergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte.
Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlbe-
rechtigte, alle Bewerberinnen oder die Dienststellenlei-
tung. Die Anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei
Wochen, von dem Tag der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses an gerechnet, zulässig. 

§ 18

Erlöschen der Bestellung, Widerruf, Neubestellung

(1) Die Bestellung zur Beauftragten für Chancengleich-
heit erlischt mit Ablauf der Amtszeit, der Niederlegung
des Amtes, ihrem Ausscheiden aus der Dienststelle oder
ihrer nicht nur vorübergehenden Verhinderung von mehr
als sechs Monaten.

(2) Die Dienststellenleitung darf die Bestellung zur Be-
auftragten für Chancengleichheit nur auf deren Verlan-
gen oder wegen grober Verletzung ihrer gesetzlichen
Verpflichtungen widerrufen.

(3) Ist die Bestellung erloschen oder widerrufen worden,
ist die Stellvertreterin mit ihrem Einverständnis bis zum
Ende der laufenden Amtszeit zur Beauftragten für Chan-
cengleichheit zu bestellen. Anderenfalls hat die Dienst-
stellenleitung aus der Liste der für das Amt der Beauf-
tragten für Chancengleichheit nicht gewählten Beschäf-
tigten die Person mit der nächsthöheren Stimmenzahl bis
zum Ende der laufenden Amtszeit zur Beauftragten für
Chancengleichheit zu bestellen. Ist eine solche nicht vor-
handen, hat die Dienststelle aus dem Kreis der weib-
lichen Beschäftigten die Beauftragte für Chancengleich-
heit zu bestellen. § 17 Abs. 4 Satz 2 findet entsprechende
Anwendung. Die Bestellung ist nur mit Einverständnis
der zu bestellenden Beschäftigten vorzunehmen.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Stellvertreterin
entsprechend. Ist die Bestellung zur Stellvertreterin er-
loschen oder widerrufen worden, findet Absatz 3 Sätze 2
bis 5 entsprechende Anwendung. Gleiches gilt bei Nach-
rücken der Stellvertreterin in das Amt der Beauftragten
für Chancengleichheit nach Absatz 3 Satz 1.

§ 19

Rechtsstellung

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist der Dienst-
stellenleitung unmittelbar zugeordnet und hat ein unmit-

telbares Vortragsrecht. Sie ist in der Ausübung ihrer
Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden.

(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist mit den zur
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen räumlichen, per-
sonellen und sachlichen Mitteln auszustatten. Ihr ist die
Teilnahme an spezifischen Fortbildungsveranstaltungen
zu ermöglichen, soweit diese für ihre Tätigkeit erforder-
lich sind. 

(3) Die Dienststellenleitung hat die Beauftragte für
Chancengleichheit im erforderlichen Umfang von ihren
anderweitigen dienstlichen Verpflichtungen zu entlasten.
Der Umfang bestimmt sich nach den in ihrer Dienststelle
regelmäßig anfallenden Aufgaben sowie nach dem auf
die Ausübung ihrer Aufgaben und Rechte entfallenden
Zeitaufwand.

(4) Bei Uneinigkeit über den Umfang der Entlastung
kann die Dienststelle oder die Beauftragte für Chancen-
gleichheit eine Schlichtungsstelle anrufen. Die Schlich-
tungsstelle besteht aus einer Vertreterin oder einem Ver-
treter des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums
(Vorsitz), einer Vertreterin oder einem Vertreter des be-
troffenen Fachministeriums und einer dritten Person mit
Befähigung zum Richteramt, die der baden-württember-
gischen Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit an-
gehört und von dem für Frauenfragen zuständigen Land-
tagsausschuss zu benennen ist. Das Nähere wird durch
Rechtsverordnung des für Frauenfragen zuständigen Mi-
nisteriums geregelt. 

(5) Die Beauftragte für Chancengleichheit darf wegen 
ihrer Tätigkeit weder allgemein noch in ihrer beruflichen
Entwicklung benachteiligt werden. Die Beauftragte für
Chancengleichheit darf gegen ihren Willen nur umge-
setzt, versetzt oder abgeordnet werden, wenn dies aus
dringenden dienstlichen Gründen auch unter Berücksich-
tigung ihrer Funktion als Beauftragte für Chancengleich-
heit unvermeidbar ist. In diesem Fall ist die Zustimmung
der vorgesetzten Dienststelle, die ihre Beauftragte für
Chancengleichheit beteiligt, notwendig. § 15 Abs. 2 und 4
des Kündigungsschutzgesetzes gilt entsprechend. 

(6) Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stell-
vertreterin sind verpflichtet, über die persönlichen Ver-
hältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche An-
gelegenheiten in der Dienststelle auch über die Zeit ihrer
Bestellung hinaus Stillschweigen zu bewahren. Die Ver-
schwiegenheitspflicht gilt auch für die Ansprechpartne-
rinnen und für die fachlichen Beraterinnen. 

§ 20

Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) Die Dienststellenleitung legt zu Beginn der Amtszeit
der Beauftragten für Chancengleichheit im Einverneh-
men mit der Beauftragten für Chancengleichheit die
näheren Einzelheiten der Zusammenarbeit fest.
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(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist in dem für
die sachgerechte Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Be-
teiligungsrechte erforderlichen Umfang frühzeitig und
umfassend zu unterrichten. Ihr sind die hierfür erforder-
lichen Unterlagen frühzeitig vorzulegen und alle erfor-
derlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen. 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann an der
regelmäßig stattfindenden Besprechung der Dienststel-
lenleitung mit den anderen Führungskräften der Dienst-
stelle teilnehmen. Dies gilt nicht, soweit die Dienststel-
lenleitung einen Bezug zu den der Beauftragten für
Chancengleichheit nach diesem Gesetz zugewiesenen
Aufgaben ausschließt. 

§ 21

Sonstige Aufgaben und Rechte

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit achtet auf die
Durchführung und Einhaltung dieses Gesetzes und un-
terstützt die Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung.
Sie ist an sonstigen allgemeinen personellen sowie sozia-
len und organisatorischen Maßnahmen ihrer Dienststelle,
soweit diese Auswirkungen auf die berufliche Situation
weiblicher Beschäftigter haben können, frühzeitig zu be-
teiligen.

(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit hat ein Ini-
tiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen
Förderung von Frauen. Sie kann sich innerhalb ihrer
Dienststelle zu fachlichen Fragen der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern, der beruflichen Förde-
rung von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf äußern. Sie kann während der Arbeitszeit Sprech-
stunden durchführen und einmal im Jahr eine Ver-
sammlung der weiblichen Beschäftigten der Dienststel-
le einberufen. 

(3) Weibliche Beschäftigte können sich in ihren Angele-
genheiten ohne Einhaltung des Dienstweges an die Beauf-
tragte für Chancengleichheit ihrer Dienststelle wenden.

(4) Den Beauftragten für Chancengleichheit ist Gelegen-
heit zum Erfahrungsaustausch untereinander zu geben.

(5) Die Rechte der Personalvertretungen bleiben unbe-
rührt.

§ 22

Beanstandungsrecht

(1) Hält die Beauftragte für Chancengleichheit eine Maß-
nahme für unvereinbar mit diesem Gesetz oder mit ande-
ren Vorschriften über die Gleichbehandlung von Frauen
und Männern, hat sie das Recht, diese Maßnahme binnen
einer Woche nach ihrer Unterrichtung schriftlich zu bean-
standen. Bei unaufschiebbaren Maßnahmen kann die
Dienststelle die Frist auf zwei Arbeitstage verkürzen. Im
Falle der Beanstandung hat die Dienststellenleitung ihrer

Dienststelle zu entscheiden. Die Ablehnung der Bean-
standung ist gegenüber der Beauftragten für Chancen-
gleichheit schriftlich zu begründen. 

(2) Die beanstandete Maßnahme soll vor Ablauf der
Frist und vor der Entscheidung der Dienststellenleitung
nach Absatz 1 Satz 3 nicht vollzogen werden. 

(3) Wird die Beauftragte für Chancengleichheit nicht
oder nicht rechtzeitig nach Maßgabe dieses Gesetzes be-
teiligt, soll der Vollzug bis zum Ablauf einer Woche
nach Unterrichtung der Beauftragten für Chancengleich-
heit ausgesetzt werden.

(4) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann sich unter
Einhaltung des Dienstweges über die jeweils nächsthöhe-
re Behörde an die oberste Dienstbehörde wenden und ins-
besondere Beanstandungen, denen auch die nächsthöhere
Behörde nicht abhilft, zur Klärung vorlegen.

(5) Bei Fragen von allgemeiner frauenpolitischer Bedeu-
tung kann sich die Beauftragte für Chancengleichheit an
das für Frauenfragen zuständige Ministerium wenden.

5. Abschnitt

Sonderregelung für Gemeinden, Landkreise sowie 
sonstige Körperschaften und Anstalten

§ 23

Aufgaben der Gemeinden und der Landkreise

(1) Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern ist auch eine kom-
munale Aufgabe. Die Gemeinden und die Landkreise stel-
len durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Aufgaben der
Frauenförderung wahrgenommen werden und Chancen-
gleichheit als durchgängiges Leitprinzip in allen kommu-
nalen Aufgabenbereichen berücksichtigt sowie inhaltlich
und fachlich begleitet wird.

(2) Die Stadt- und Landkreise benennen eine Person oder
eine Organisationseinheit, die Aufgaben der fachlichen
und inhaltlichen Begleitung wahrnimmt. Ihr stehen zur
Wahrnehmung der behördeninternen Frauenförderung
insbesondere folgende Rechte zu:

1. In Angelegenheiten der behördeninternen Frauenför-
derung hat sie ein unmittelbares Vortragsrecht bei der
Behördenleitung.

2. Bei Stellenbesetzungen in Bereichen geringerer Reprä-
sentanz von Frauen kann sie an Vorstellungs- und Aus-
wahlgesprächen teilnehmen, soweit nicht nur Frauen
oder nur Männer die vorgesehenen Voraussetzungen
für die Besetzung der Personalstelle oder des zu verge-
benden Amtes erfüllen und soweit an der Personalent-
scheidung nicht mindestens eine weibliche Person be-
teiligt ist.
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3. Bei der Planung und Gestaltung von Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen ist ihr Gelegenheit zur Beteili-
gung zu geben.

4. Sie besitzt ein Initiativrecht für Maßnahmen zur ge-
zielten beruflichen Förderung von Frauen.

§ 24

Chancengleichheitspläne

(1) Gemeinden mit mehr als 8 000 Einwohnern sowie
Stadt- und Landkreise sollen Chancengleichheitspläne
erstellen. 

(2) Der Kommunalverband für Jugend und Soziales soll
einen Chancengleichheitsplan erstellen.

(3) Für die Zweckverbände, die Gemeindeverwaltungs-
verbände, den Kommunalen Versorgungsverband, die
Gemeindeprüfungsanstalt, die Datenzentrale, die Nach-
barschaftsverbände, die Regionalverbände und den Ver-
band Region Stuttgart gilt, soweit sie 50 und mehr Per-
sonen beschäftigen, Absatz 1 entsprechend.

(4) Die vorstehend bezeichneten Stellen regeln in eige-
ner Verantwortung die Erstellung der Chancengleich-
heitspläne und das Verfahren.

6. Abschnitt

Berichtspflicht, Übergangsvorschrift

§ 25

Berichtspflicht

Die Landesregierung legt dem Landtag alle fünf Jahre
einen Bilanzbericht vor. Der Bilanzbericht hat eine Be-
standsaufnahme und Darstellung der Entwicklung des
Frauenanteils im öffentlichen Dienst des Landes sowie
eine Übersicht über die Besetzung der Stellen mit Vor-
gesetzten- und Leitungsaufgaben zu enthalten. 

§ 26

Übergangsvorschrift

(1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erstellte Frauenför-
derpläne gelten bis zum Ablauf des Geltungszeitraums
als Chancengleichheitspläne weiter. 

(2) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellte Frauen-
vertreterinnen bleiben bis zum Ende des Zeitraums, für
den sie bestellt wurden, als Beauftragte für Chancen-
gleichheit im Amt. 

Artikel 2

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 19. März
1996 (GBl. S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 321), wird wie folgt
geändert:

§ 11 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Dem stehen gesetzliche Maßnahmen zur Förderung von
Beamtinnen zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung im Erwerbsleben nicht entgegen.“

Artikel 3

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung vom
1. Februar 1996 (GBl. S. 205), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 321), wird
wie folgt geändert:

1. In § 34 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 1 wird jeweils
das Wort „Frauenvertreterin“ durch die Worte „Be-
auftragten für Chancengleichheit“ ersetzt.

2. § 41 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Frauenvertrete-
rin“ durch die Worte „Beauftragten für Chancen-
gleichheit“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Frauenvertrete-
rin“ durch die Worte „Beauftragte für Chancen-
gleichheit“ ersetzt.

3. § 79 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 16 wird das Wort „Frauenförderplans“
durch das Wort „Chancengleichheitsplans“ ersetzt.

b) Nummer 17 erhält folgende Fassung:

„17. Abberufung der Beauftragten für Chancen-
gleichheit.“

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Förderung der
beruflichen Chancen für Frauen und der Vereinbarung
von Familie und Beruf im öffentlichen Dienst des Lan-
des Baden-Württemberg vom 21. Dezember 1995 (GBl.
S. 890), zuletzt geändert durch Artikel 120 des Gesetzes
vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), außer Kraft.
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